Beitragsordnung

§ 1 Grundsätzliches
1. Diese Beitragsordnung regelt die spezifischen Belange des endurance-Team Neubrandenburg und entspricht der   

    Beitragsordnung des Sportvereins (siehe Satzung des Vereins vom 10.11. 2000, § 7 Punkt 1). 

§ 2 Aufnahmegebühr
1. Jedes Mitglied des Sportvereins zahlt nach Bestätigung des Aufnahmeantrages eine einmalige Aufnahmegebühr in 
     Höhe von 17,– EUR an das endurance-Team Neubrandenburg.
2. Scheidet ein Mitglied aus dem Verein aus bzw. tritt er einer anderen Abteilung des Vereins bei, besteht weder für 
    das Mitglied noch für die andere Abteilung ein Anspruch auf diese Aufnahmegebühr.

§ 3 Mitgliedsbeitrag
1. Die Mitgliedsbeiträge sind gestaffelt und haben folgende Bemessungsgrößen pro Monat:
    a.) Pittisport   8,- EUR
    b.) Schwimmen   8,- EUR 

    c.) Trisport   18,- EUR

    d.) Fördernde Mitglieder mind. 2,- EUR

2. Die Mitgliedsbeiträge werden per Lastschrift eingezogen, in der Regel bis zum 10. des Quartalanfangs.

    Bei Rückbuchungen, die das Mitglied selbst zu vertreten hat, wird die Rückbuchungsgebühr vom Mitglied getragen. 

     Die Kosten dafür unterscheiden sich bei den Banken und werden durch sie festgelegt. 

     Folgende Zahlungsweisen sind möglich:
    a.) quartalsweise

    b.) halbjährlich

    c.) jährlich 

3. Die Mitgliedschaft im Verein endet gemäß Satzung des Vereins vom 10.11. 2000 nur durch eine formlose
    schriftliche Austrittserklärung zum Ende des Quartals. Damit endet auch die Beitragspflicht erst zu diesem 
    Zeitpunkt. 

§ 4 Zahlung des Mitgliedsbeitrages
1. Die Zahlung erfolgt mittels Einzugsermächtigung.
    Bankverbindung
    Kontoinhaber: endurance-Team Neubrandenburg e.V.
    Kreditinstitut: Deutsche Bank 

    Bankleitzahl: 130 700 24
    Kontonummer: 4047767

§ 5 Inkraftsetzung / Bekanntmachung
1. Diese Beitragsordnung wurde am 9. 7. 2009 auf der Mitgliederversammlung beschlossen und trat ab 1.10. 2009 in 
    Kraft. Die bisherige Beitragsordnung (Beschluss vom 10. 11. 2000) wird mit gleichem Datum außer Kraft gesetzt.

2. Die Beitragsordnung ist allen Mitgliedern durch den Vorstand bekanntzugeben.

3. Bei Neuaufnahmen ist die Beitragsordnung, zusammen mit der Satzung des Sportvereins, bekanntzugeben.

4. Alle Mitglieder haben das Recht, die Beitragsordnung einzusehen.

